
Dienstgrade der Freiwilligen Feuerwehren in Rheinland-Pfalz

Dienstgrad

Voraussetzungen

zur Beförderung

Funktion

Voraussetzungen

zur Bestellung

Bestellung

zum

Feuerwehrmannanwärter

Feuerwehrfrauanwärterin

Mindestalter 16 Jahre Truppmann

Truppfrau

Feuerwehrmann

Feuerwehrfrau

Mindestalter 18 Jahre

2 Dienstjahre

Grundausbildung

Truppmannausbildung

Truppmann

Truppfrau

Oberfeuerwehrmann

Oberfeuerwehrfrau

3 Dienstjahre

FM-Ausbildung

Atemschutzausbildung

Sprechfunker

Truppmann

Truppfrau

Hauptfeuerwehrmann

Hauptfeuerwehrfrau

4 Dienstjahre

OFM-Ausbildung

Truppführerlehrgang

Truppführer

Truppführerin

Löschmeister

Löschmeisterin

5 Dienstjahre

HFM-Ausbildung

Maschinist M II

oder Bootsführer

oder Techn. Unfallhilfe

Truppführer

Truppführerrin

1 Jahr Tätigkeit als 

Truppführer

stv. Wehrführer(in) bis 

Gruppenstärke

Brandmeister

Brandmeisterin

6 Dienstjahre

Fachlehrgang Stufe I

Führungslehrgang Stufe 

I

Staffelführer(in)

Gruppen-

führer(in)

1 Jahr Tätigkeit als 

stv. 

Gruppenführer(in)

stv. Wehrführer(in) bis 

Zugstärke

Wehrführer(in) bis 

Gruppenstärke

Oberbrandmeister

Oberbrandmeisterin

7 Dienstjahre

BM-Ausbildung

Fachlehrgang Stufe II

Führungslehrgang Stufe 

II

Zugführer

Zugführerin

1 Jahr Tätigkeit als 

Gruppenführer(in)

stv. Wehrführer(in) über 

Zugstärke

Wehrführer(in) bis Zugstärke

Hauptbrandmeister

Hauptbrandmeisterin

8 Dienstjahre

OBM-Ausbildung

Führungslehrgang Stufe 

III

Zugführer

Zugführerin

Führer bzw. Führerin 

von Verbänden

1 Jahr Tätigkeit als 

Zugführer(in)

Wehrführer(in) über 

Zugstärke

Hauptbrandmeister(in) 

als Wehrführer(in)

(Beispieldarstellung)

stv. Wehrleiter

stv. Wehrleiterin

9 Dienstjahre

HBM-Ausbildung

Leiter einer Feuerwehr

Führer bzw. Führerin 

von Verbänden

stv. Wehrleiter einer 

Verbandsgemeinde

stv. Wehrleiterin einer 

Verbandsgemeinde

Wehrleiter

Wehrleiterin

10 Dienstjahre

s. o.

Führer bzw. Führerin 

von Verbänden und 

Leiter einer 

Feuerwehr (VG)

Wehrleiter einer 

Verbandsgemeinde

Wehrleiterin einer 

Verbandsgemeinde

Kreisfeuerwehr-

inspekteur

Kreisfeuerwehr-

inspekteurin

s. o. Leiter(in) der Feuerwehren 

eines Kreises oder einer 

kreisfreien Stadt ohne 

Berufsfeuerwehr


